
13 Anpassung der Mustersatzungen

Gremium: Bundesjugendwerk der AWO
Beschlussdatum: 08.05.2016

Die Bundesjugendwerkskonferenz möge beschließen:

Die Mustersatzungen für Orts-,Kreis-, Bezirks- und Landesjugendwerke werden 
sprachlich der Satzung des Bundesjugendwerkes angepasst.

Begründung

Die Satzung des Bundesjugendwerkes soll in Bezug auf einzelne Formulierungen geändert und
insgesamt gegendert werden. Die vorgenommenen Anpassungen soll das Bundesjugendwerk in die
Mustersatzungen für Orts-,Kreis-, Bezirks- und Landesjugendwerke übernehmen.

Kindgerechte Fassung: 

Vieles, was in den Mustersatzungen für Gliederungen steht, ist nicht mehr richtig geschrieben. Dies soll
das Bundesjugendwerk nach dem Beispiel der Bundesjugendwerkssatzung richtig stellen.

21. Bundesjugendwerkskonferenz des Jugendwerks der AWO, 07. - 08. Mai 2016 in Joachimsthal/
Brandenburg
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